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Betriebswirtschaft

Maschinenînventar -
Grundsätze und Überlegungen
Rudolf Gnädinger, Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau

Mit der generellen Aufzeichnungspflicht zur Steuerveranlagung muss sich
der Landwirt vermehrt mit der Bewertung seiner Vermögensteile
auseinandersetzen, damit eine korrekte Bilanz erstellt werden kann. Diese neue
Pflicht kann man als zusätzliche Bürokratie empfinden und sich ärgern. Sie
kann aber auch Anstoss sein, diese Aufzeichnungen mit der Gründlichkeit
zu machen, dass sie ein wesentliches Hilfsmittel für Entschädigungen im
Betrieb wird.

Während die Bewertung der Vorräte
und der Tiere nach den Gestehungskosten

und Normen zu erfolgen hat, ist
bei den Gebäuden, und besonders bei
den Maschinen, ein gewisser Spielraum

vorhanden. Im folgenden soll
nun, unter Berücksichtigung der Wei¬

sungen dereidg. Steuerverwaltung, auf
das Maschineninventar eingegangen
werden. Es gilt daher der Vorbehalt,
dass die kantonalen Steuerbehörden
den ihnen zustehenden Ermessungs-
spielraum ausnützen können.

Das Anfangsinventar

Wenn mit der Buchhaltung für
Steuerzwecke begonnen wird, muss für die
Eröffnungsbilanz (1.1.1993) ein
Maschineninventar mit korrekter Bewertung

erstellt werden. Was heisst nun
aber korrekte Bewertung? Zur Erläuterung

ist es instruktiver, wenn wir fragen:
Wann liegt eine Über- oder Unterbewertung

vor und welches sind die Fol-
gen?
Eine Überbewertung liegt vor, wenn
bei einem Verkauf des ganzen
Maschinenparkes der Erlös kaum den im In-

Tab. 1: Zeitwertansätze für Landmaschinen in % des Neuwertes

nutzbare Saisons / Nutzungsdauer in Jahren

9 10 12 14 16 18 20 22
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ventar festgelegten Wert erreichen
würde. Eine solche Überbewertung -
oder auch eine hohe Bewertung - hat
den Vorteil, dass in den nächsten Jahren

mehr abgeschrieben werden kann
und die Einkommenssteuer dadurch
vermindert wird. Der kleinere Nachteil
ist, dass das grössere ausgewiesene
Vermögen die Vermögenssteuer eventuell

leicht erhöht.
Entscheidend für die obere Grenze des
Anfangsinventars wird jedoch sein, ob
es von der Steuerbehörde akzeptiert
wird. Sie wird nämlich kontrollieren, ob
der Wert des Anfangsinventars mit den
Angaben in der letzten Steuererklärung
(ohne Aufzeichnungspflicht) im richtigen

Verhältnis steht und dabei folgende

Berechnung anstellen:

Deklaration letzte
Steuererklärung Fr.

zuzüglich Anschaffungen Fr.

abzüglich Verkäufe Fr.

abzüglich Abschreibungen Fr.

Inventar Anfangsbilanz Fr.

Unbegründbare Differenzen werden
kaum akzeptiert.

Werden die Maschinen im Anfangsinventar

zu tief bewertet, sind
folgende Nachteile absehbar:

- Die möglichen Abschreibungen sind
in den nächsten Jahren geringer.

- DermöglicheEinkommensausgleich
zwischen «guten» und «schlechten»
Jahren durch Anpassung der
Abschreibungen wird geringer.
- Bei einer Hofübernahme stimmen
Buchwert und angemessener
Übernahmepreis nicht überein. Ein

Liquidationsgewinn müsste versteuert werden.

Über- und Unterbewertung haben
zudem einen gemeinsamen Nachteil:
Eine Betriebsanalyse mit der Buchhaltung

beruht auf falschen Daten was das
Maschinenkapital betrifft.

Die Bewertung der
vorhandenen Maschinen

Von den zu bewertenden Maschinen ist
in der Regel der Anschaffungspreis

und das Alter bekannt. Dies sind zwei
Faktoren zur Festsetzung des aktuellen

Wertes. Der dritte Faktor ist die
mutmassliche Restnutzungsdauer. Diese
mutmassliche Restnutzungsdauer
einer Maschine oder eines Fahrzeuges
wird beeinflusst durch:

- Allgemeinzustand
Welche Reparaturen sind in nächster
Zeit zu erwarten? Sind Reparaturen zu
erwarten, deren Ausführung sich nicht
mehr lohnt?

- Technische Eignung
Handelt es sich um eine ausgereifte
Konstruktion? Befriedigen Arbeitsqualität,

Arbeitsleistung und Komfort? Weiche

wesentlichen Vorteile haben
vergleichbare Geräte neuerer Bauart?

- Servicegarantie
Sind Ersatzteile noch zu vernünftigen
Preisen erhältlich? Ist das Wissen und
Können zur Ausführung von Reparaturen

noch vorhanden?

Nach der Beurteilung der einzelnen
Fragen kann eine vorsichtige, aber
trotzdem angemessene Restnutzungsdauer

festgelegt werden.

Da nun alle Faktoren, nämlich
Anschaffungspreis, Alter und
Restnutzungsdauer bekannt sind, kann mit
Hilfe der Tabellel die Bewertung erfolgen.

Ein Traktor, welcher ursprünglich
Fr. 30000 - kostete, 16 Saisons
gebraucht wurde und nach vorsichtiger
Schätzung noch weitere vier Jahre
genutzt werden kann, hat noch einen Wert
von 14% und kann mit Fr. 4200-in das
Inventar eingesetzt werden.

Im Entwurf vom Dezember 1992 der
Eidgenössischen Steuerverwaltung
steht allerdings im Abschnitt Maschinen

folgendes: «Abschreibungen (in
der Regel Jahre x 10%).» Nach dieser
«Regel» hätten alle Maschinen, welche
mehr als zehnjährig sind - und solche
gibt es sehr viele - keinen Wert mehr.
Die zehnjährige Abschreibung ist
tatsächlich auch wirklichkeitsfremd
und hat für den Steuerpflichtigen die
bereits vorgängig erwähnten Nachteile.

Zusätzlich ist zu bedenken, dass ab
Januar 1995 Kapitalgewinne auf dem
Geschäftsvermögen neu der Steuerpflicht

unterliegen. Ein solcher Kapitalgewinn

liegt z.B. vor, wenn das Inventar

über den Buchwert veräussert wird.

Überlegungen zu
den jährlichen
Abschreibungen

Innerhalb eines Geschäftsjahres können

die im Anfangsinventar aufgeführten
Maschinen abgeschrieben werden.

Diese Abschreibung muss nicht je
Maschine berechnet werden, sondern
kann pauschal auf der Summe aller
Maschinen erfolgen.
Für diese Abschreibungen gibt es auch
wieder Vorgaben. Im Merkblatt über
Abschreibungen der Eidg. Steuerverwaltungen

sind solche enthalten. Ohne
besonderen Nachweis gelten für
Fahrzeuge und Maschinen folgende
Abschreibungsgrundsätze:

- normale Beanspruchung
12% vom Anschaffungswert
oder
25% vom Buchwert

- grosse Beanspruchung
20% vom Anschaffungswert
oder
40% vom Buchwert
Diese Prozentwerte sind als obere
Werte zu verstehen. Sie können nur
begründet erhöht werden.

Bei der Festlegung einer durchschnittlichen

Abschreibung ist aber die
durchschnittliche Lebensdauer zu
berücksichtigen. Diese dürfte, bei einem
mittleren Landwirtschaftsbetrieb und über
das ganze Maschinen-Kapital betrachtet,

bei ca. 15 Jahren liegen. Der mittlere

Abschreibungssatz liegt dann
umgerechnet bei 6,5 bis 7% vom Neuwert.
Bei gutem Rechnungsabschluss kann
dieser Durchschnittswert erhöht und
bei einem gegenteiligen Ergebnis zum
Ausgleich verringert werden. Dieser
Ausgleich nivelliert das jährliche
Einkommen und hat den Vorteil, dass die
Wirkung der progressiven Besteuerung
in den «besseren» Jahren geringer wird.
Es ist jedoch eine irrige Meinung, mit
hohen Abschreibungssätzen könne die
Einkommenssteuer generell minimiert
werden. Die Nachteile einer zu tiefen
Bilanzierung sind ja bereits im Kapital
«Anfangsinventar» beleuchtet worden.
Die Abschreibung auf dem Neuwert ist
einfacher zu handhaben als die
Abschreibung auf dem Buchwert. Besonders

der Bezug Neuwert/Wertvermin-
derung und der Rechnungsgang sind
wesentlich logischer und einfacher als
die abstrakte Abschreibung vom Buchwert.

Der Praktikerwählt daher mit Vor-
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Betriebswirtschaft

Auf einem Inventarblatt pro Maschine können zusätzliche Informationen über das Leben der Maschine festgehalten werden.

Inventarblatt für

Anschaffungsdatum: Anschaffungskosten:

Jahr Anfangsbi 1 anz Abschreibung Fr. Schlussbilanz Fr. Wichtige Reparaturen/Bemerkungen

teil die Abschreibungsvariante mit dem
Neuwert als Basis, denn sie ist zudem
noch gut vergleichbar mit Kostenkalkulationen

und der Betriebsplanung.

Maschineninventar - wozu
es sonst noch dient

Soviel Mühe, nur um Steuern zu
bezahlen! Ein Zusatznutzen oder ein
Nebeneffekt wäre erwünscht!

Zusatzinformationen
Nach wieviel Betriebsstunden wurden
beim Traktor die letzten Garnituren
Hinterradreifen abgefahren? Wann wurden
die Bremsen das letzte Mal neu belegt
und wieviele Hektaren hat eigentlich die
Kreiselegge schon auf dem «Buckel»?
Solche Fragen sind einfach zu
beantworten, wenn zur gegebenen Zeit das

Tab. 2:

Beispiel eines
Investitionsplanes

Wichtigste notiert wird. Solche
Aufzeichnungen könnten durchaus auch
im Maschineninventar erfolgen.
Voraussetzung wäre jedoch die Führung
eines separaten Blattes für jede
Maschine, wie im abgedruckten Beispiel.
Je nach Aufwand und Vollständigkeit
dieser Zusatzinformationen können sie
für Kalkulationen und Fragen im

Zusammenhang mit Ersatzbeschaffungen

nützlich sein.

Investitionsplan

Wer sich periodisch die Frage nach der
Restnutzungsdauer seiner Maschinen
stellt, kann das Ergebnis direkt für
einen Investitionsplan verwenden. Auf
der Zeitachse können in den
mutmasslichen Jahren die Ersatzkäufe mit
den heutigen Neupreisen eingetragen

werden. Ergänzt mit zusätzlichen
Maschinen (nicht Ersatzbeschaffung)
kann der Geldbedarf im entsprechenden

Jahr und ein Durchschnitt der
nächsten Jahre berechnet werden.
Ein solcher Finanzplan leistet wesentliche

hülfe (Tabelle 2), wenn es darum
geht, das Nötige und das Wünschbare
klar zu trennen, das Machbare zu
berechnen und daraus die nötigen
Konsequenzen zu ziehen. Es ist anzunehmen,

dass die Landwirtschaft in
Zukunft noch einige Möglichkeiten der
Kosteneinsparung ausschöpfen muss.
Unter anderem durch weniger
Maschinenkosten, was wiederum auch auf
manchen Betrieben eine Reduktion
des Maschinenparkes bedingt. Solche
Opfer «schmerzen» erfahrungsgemäss
weniger, wenn man sich früh genug
darauf einstellt und noch Zeit zum
Überlegen und Handeln hat.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total <)> pro Jahr

Ersatz Traktor Pflug Lade¬
wagen

Egge Motor-
mäher

53'000 8'200 19'500 3'900 12'000 96'600 16'100

Zusatz Wagen

9'000

Greifer

50'000 59'000 9'800

Total 53'000 9'000 8'200 19'500 3'900 62'000 155'600 25'900.~

Sind die
durchschnittlichen

Investitionen der
Ertragslage des
Betriebes
angemessen?
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